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Anordnung 
über die Gewährung kurzfristiger Kredite 

zur Finanzierung von Beständen und Forderungen 
in Auswirkung der Industriepreisreform und der 

Neuregelung der Abschreibungen für Grundmittel.
— Volkseigene und konsumgenossenschaftliche

Wirtschaft —

Vom 1. Februar 1964

Zur Sicherung der Finanzierung der durch die Indu
striepreisreform und die Neuregelung der Abschreibun
gen für Grundmittel (soweit sie kostenwirksam wer
den) eintretenden Veränderungen im geldmäßigen Aus
druck der Bestände und Forderungen durch kurzfristige 
Kredite wird angeordnet:

§ 1

Diese Anordnung gilt für die Kreditgewährung an

— WB und andere Wirtschaftsorgane mit wirt
schaftlicher Rechnungsführung sowie deren Ein
richtungen,

— volkseigene Produktions- und Dienstleistungs
betriebe und deren Einrichtungen,

— volkseigene Binnen- und Außenhandelsbetriebe 
und deren Einrichtungen,

— konsumgenossenschaftliche Produktions-, Handels
und Dienstleistungsbetriebe

(im folgenden Betriebe genannt).

§ 2
Die Auswirkungen der Industriepreisreform und der 

Neuregelung der Abschreibungen für Grundmittel (so
weit sie kostenwirksam werden) auf die Bestände, 
Unterwegsware und Forderungen sowie auf die eige
nen Umlaufmittel und kurzfristigen Kredite sind in die 
Betriebspläne — Teil Finanzen — aufzunehmen. Einzel
heiten für die Aufnahme in die Betriebspläne — Teil 
Finanzen — werden in den planmethodischen Bestim
mungen der zentralen Staats- und Wirtschaftsorgane 
für die Ausarbeitung der Betriebspläne geregelt.

§ 3
(1) Die Kreditinstitute sind berechtigt, bis zur Vor

lage der gemäß § 2 veränderten Betriebspläne — Teil 
Finanzen — Kredite über den zur Zeit bestätigten Plan 
hinaus zu gewähren.

(2) Die Betriebe sind dazu verpflichtet, dem konto
führenden Kreditinstitut als Grundlage' für die Kredit
gewährung den veränderten Finanzbedarf nachzu
weisen, der sich in Auswirkung der im § 2 genannten 
Maßnahmen ergibt.

§ 4
(1) Für die Behandlung der Differenzen aus' der Um- 

bewertüng der Bestände an Erzeugnissen, für die neue 
Preise in Kraft treten, ist § 7 Absätze 1 bis 3 der An
ordnung Nr. 7 vom 1. Februar 1064 über die Umbewer
tung der Bestände an Erzeugnissen, für die neue Preise 
in Kraft treten — Aufnahme, Umbewertung sowie Re
gulierung der Umbewertungsdifferenzen in der volks
eigenen Wirtschaft per 1. April 1964 — (GBl. II S. 143) 
maßgebend.

(2) Der im Laufe des Jahres eintretende Finanz- 
bedarf ist nach vollem Einsatz der Umbewertungs
differenzen gemäß § 7 Absätze 1 und 2 der im Abs. 1 
genannten Anordnung durch kurzfristige Kredite zu 
regeln.

§ 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 1. Februar 1964

Der Minister der Finanzen
R u m p f

Anordnung 
über die Gewährung kurzfristiger Kredite 

zur Finanzierung von Beständen und Forderungen 
in Auswirkung der Indiistriepreisreform 

in der nichtvolkseigenen Wirtschaft.
Vom L Februar 1964

Zur Sicherung der Finanzierung der durch die Indu
striepreisreform eintretenden Veränderungen im geld
mäßigen Ausdruck der Bestände und Forderungen wird 
angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für die Kreditgewährung an

— Produktionsgenossenschaften des Handwerks,
— VdgB-Genossenschaften (Produktions-, Handels

und Dienstleistungsbetriebe),
— Produktionsgenossenschaften werktätiger See- und 

Küstenflscher,
— sozialistische Wohnungsbaugenossenschaften,
— Betriebe mit staatlicher Beteiligung,
— private Industrie- und Baubetriebe,
— Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Hand

werks,
— private Handwerksbetriebe,
— private Gewerbetreibende und Einzelhändler,
— sonstige Betriebe der privaten Wirtschaft 

(im folgenden Betriebe genannt).

§ 2
(1) Entsteht im Zusammenhang mit der Durchführung 

der Industriepreisreform bei den im § 1 genannten 
Betrieben ein erhöhter Geldbedarf, der nicht durch 
Einsatz eigener Mittel abgedeckt werden kann, werden 
diesen im Rahmen der gültigen Kreditbestimmungen 
auf Antrag kurzfristige Kredite gewährt.

(2) Grundlage für die Kreditgewährung ist der Nach
weis des erhöhten Geldbedarfs.

(3) Kredite gemäß Abs. 1 sind auch dann bereitzu
stellen, wenn die Mindestsätze für den Einsatz eigener 
Umlaufmittel nicht eingehalten werden können.

§ 3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 1. Februar 1964

Der Minister der Finanzen
R u m p f


